
Einreise / Zoll / Immigration 
 

Alle Passagiere gehen in die Halle der Einwanderungsbehörde (Immigration). 
Hier findet man 2 Arten von Schaltern: den für Amerikaner und den für 
Ausländer („Non Residenz“). Die USA sind ein gastfreundliches, aber kein 
Land für arme Einwanderer. Die Machtbefugnisse der Einwanderungsbehörde 
sind umfänglich, der oder die zuständige Mitarbeiter(in) kann jeden 
Einreisenden ohne Angabe von Gründen und ohne Rechtsmittel dagegen 
wieder Richtung Herkunft befehligen. Die Airline die transportiert hat, muss 
auch zurücktransportieren. 

 
Es empfiehlt sich also, freundlich zu verhalten, was damit beginnt, dass man 
sich zunächst in die richtige Reihe einsortiert und die im Flugzeug 
vorbereiteten Einreise- und Zollvordrucke  und den Reisepass bereithält  

 
Die farbig markierte Trennlinie zwischen dem „Schalter“ und der „Reihe“ 
sollte man erst überschreiten, wenn der Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde 
dazu durch entsprechende Gesten auffordert.  
 
Pass, Einreiseformulare und Zollerklärung werden dem Schalterbeamten 
übergeben, der nun prüft, ob Sie auf einer „schwarzen Liste“ stehen, also zu 
den unerwünschten Personen gehören. Es kann auch sein, dass er einzelne 
Fragen stellt, insbesondere nach dem Zweck und der Dauer der Reise 
(„Holiday“ bzw. „Vacation“ sind die Worte zur Antwort). 

 
Im Regelfall ergeben sich keine Komplikationen und es läuft eine 
„Stempelshow“ ab, an deren Ende der untere Abschnitt der Einreiseerklärung 
(Departure Record) in den Reisepass eingeheftet wird. Auf diesem Abschnitt 
ist die Dauer des maximal zulässigen Aufenthalts vermerkt; sie beträgt in der 
Regel 90 Tage, kann aber nach Gutdünken auch anders festgesetzt werden. 
Auch mit Visum beträgt die längste Aufenthaltsdauer 180 Tage.  

 
Dieser eingeheftete Abschnitt sollte stets im Reisepass verbleiben, auch wenn 
man noch zwischendurch Kanada, Mexiko oder einen anderen Staat besucht. 
Der Abschnitt wird erst bei der Ausreise aus den USA wieder entfernt. Man 
erhält Reisepass (mit dem genannten Abschnitt) und Zollerklärung zurück und 
kann nun Richtung Gepäckausgabe (Baggage Claim) gehen. 

 
Der Weg zur Gepäckausgabe kann je nach Flughafen weit sein, ist aber immer 
gut ausgeschildert (Baggage Claim). Um in der Gepäckhalle das Förderband zu 
finden, auf dem der eigene Koffer ankommt oder bereits kreist, ist wiederum 
die Kenntnis der Flugnummer und/oder des Abflugflughafens wichtig . 

 
Beim Verlassen der Gepäckhalle ist das weiße Zollformular abzugeben, den 
Reisepaß sollte man bereithalten. Meistens finden keine weiteren 
Zollkontrollen bei der Einreise statt.  

 
Allerdings kommt es häufiger vor, daß bereits bei den Gepäckbändern kleine 
Hunde „schnüffeln“. Die Tiere sind darauf trainiert, Lebensmittel im Gepäck 
zu ermitteln. Die Einfuhr von Lebensmitteln und Pflanzen ist bekanntlich 
streng untersagt.  
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